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Pausenordnung

1. Pausenzeiten
Während des Vormittagsunterrichts finden zwei Pausen statt:
1. Pause: 09:45 – 10:00 Uhr
2. Pause: 11:30 – 11:45 Uhr

Die Mittagspause schließt sich an die 5./6. Unterrichtsstunde an und dauert in der Regel 60 Minuten. 
 Mittagspause: 12:30 – 14:10 Uhr

2. Aufenthalt der Schüler
Die Schüler verlassen während der Pausen die Unterrichtsräume, als Pausenflächen stehen ihnen zur Verfügung:
Hof, Aula, Gang im EG des „Goethe-Baus“.
Die Schüler der Jg. 12/13 können sich während der Pausen in den Kurs- und Aufenthaltsräumen des Kolleggebäu-
des aufhalten. Die Schüler der 11. Klassen dürfen die Mittagspause an den Tagen, an denen sie Nachmittagsunter-
richt haben, in ihren Klassenzimmern verbringen. Die Schüler, die in der 6. Stunde Mittagspause haben, müssen 
sich so verhalten, dass der Unterricht nicht gestört wird.
In der Mittagspause stehen allen Schülern die Räume 111A, 111, 212, 213, das Info-Zentrum Bibliothek und im 
Bedarfsfall weitere Räume zur Verfügung.

3.      Verlassen des Schulgeländes
Pausen: Die Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 11 dürfen in der ersten und zweiten Pause das Schulgelände nicht 
verlassen. Dem 12. u. 13. Jahrgang ist dies in den Pausen und Freistunden gestattet.

Mittagspause: Das Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause ist allen Schülern erlaubt.

Zwischenstunden ohne Unterricht: Wenn in den Jahrgangsstufen 10 und 11 für den ausfallenden Unterricht kei-
ne Lehrkraft als Vertretung zur Verfügung steht, verbleiben die Schüler in den Klassenzimmern.

Randstunden und 6. Stunden ohne Unterricht: Schüler der Jg. 5 mit 9 werden in den Randstunden oder 6. 
Stunden im Klassenzimmer beaufsichtigt, falls der Unterricht entfällt. Ab der 6. Stunde haben sie die Möglichkeit, 
das Schulgelände zu verlassen. Nach der Rückkehr auf das Schulgelände müssen sie sich wieder im Klassenzim-
mer einfinden. Schüler der Jg. 10 mit 13 dürfen in Randstunden oder 6. Stunden ohne Unterricht das Schulgelände 
verlassen.

4.      Weitere Anordnungen
Wechselt eine Klasse oder ein Kurs nach der 2. oder 4. Unterrichtsstunde das Klassenzimmer, den Kurs- oder den 
Fachraum, so verlassen die Schüler zu Beginn der Pause diesen Raum mit ihrer Büchertasche oder sonstigen Un-
terlagen und deponieren sie vor dem Raum der nächsten Unterrichtsstunde.

Jeder Schüler ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des im Zusammenhang mit den Pausen ent-
stehenden Abfalls.

Die Pausenordnung tritt am 11. Dezember 2008 in Kraft.
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